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Rechtliche Strukturen 
der Bewährungs- und der Gerichtshilfe 

PETRA BLOCK 

Der Beitrag referiert Ergebnisse einer Analyse der landesrechtlichen Vorschriften zu 
den Sozialen Diensten in der Justiz (hier: Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, Füh

rungsaufsicht, Sozialarbeit im Vollzug) . Diese Arbeit bildet den ersten Teil einer 
umfassenden Untersuchung zur Praxis dieser Sozialen Dienste durch die Kriminologi
sche Zentralstelle in Wiesbaden. Die ermittelten Strukturen betreffen in erster Linie 
grundsätzliche Fragen der Organisation, der Aufgaben und des Geschäftsganges der 
einzelnen Dienste. Im Mittelpunkt dieses Aufsatzes stehen neben Grundfragen der 
Regelung (Überblick über Regelungsinhalte, Regelungsumfang und Regelungstechniken) 
Aspekte der Organisation - vor allem die Anbindung an die Justiz sowie interne 
Strukturen - und der Aufgaben der Gerichts- und Bewährungshilfe. 

A. Vorbemerkung 

Bei den folgenden Ausführungen han
delt es sich um Ergebnisse einer Untersu
chung zu den rechtlichen Strukturen der 
Sozialen Dienste in der Justiz1, welche 
durch eine Analyse der einschlägigen 
Ländervorschriften gewonnen wurden. 

Dieser Satz bedarf in zweifacher Hin
sicht einer Erläuterung: 

1. Unter dem Begriff „Soziale Dienste in 
der Justiz" werden in der Untersuchung 
die im Rahmen der Strafrechtspflege täti
gen Einrichtungen der Gerichts- und Be
währungshilfe, der Führungsaufsicht so
wie des Sozialdienstes im Strafvollzug 
zusammengefaßt. Es handelt sich hierbei 
allerdings nicht um einen feststehenden 
rechtstechnischen Terminus2

• Die Analy
se erstreckt sich lediglich auf die in den 

1 S. dazu ausführlich BLOCK, PETRA: Rechtliche Strukturen der 
Sozialen Dienste in der Justiz, Wiesbaden 1993 

2 Vgl. dazu BLOCK 1993. a.a.O. (Fn. 1) s. 17 

BewHi 

Zuständigkeitsbereich der Justizministerien 
fallenden Sozialen Dienste, so daß die bei 
den Jugendämtern angesiedelte Jugend
gerichtshilfe und die gemäß § 72 BSHG den 
Sozialbehörden zugewiesene Entlassenen
hilfe ausdrücklich außer Betracht bleiben. 

Im vorliegenden Beitrag erfolgt eine Be
schränkung auf die Bewährungshilfe - als 
dem mit Abstand größten Aufgabenfeld -
und die Gerichtshilfe - als einem Aufgaben
feld „im Wandel", d. h. einem Bereich, in 
dem eine Vielzahl neuer Aufgaben und 
Projekte durchgeführt und erprobt werden3

• 

2. Die Gewinnung „rechtlicher Struktu
ren" erfolgt durch eine Analyse der aktuel
len• landesrechtlichen Vorschriften zu den 

3 Vgl. dazu näher unten Punkt D 
4 Angestrebt war eine Momenlaufnahme aller zum Jahreswech

sel 1992,193 in Kraft befindlichen Regelungen. Eine aktualisierte 
• Stand 31 .12.1993 - Vorschriftenübersicht findet sich in BLOCK. 
PETRA: Rechtliche Strukturen der Sozialen Dienste, in: JEHLE/ 
SoHN (Hg.); Organisation und Kooperation der Sozialen Dien
ste in der Jus1iz, 1994 ~n Vorber.). 
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genannten Diensten5
. Damit stellt sich die Schritt zur Ermittlung der Praxis der Sozi

Frage, welcher Aussagewert den so ge- alarbeit in der Justiz6
• 

wonnenen rechtlichen Strukturen zukam-
men kann. 

Die vergleichende Analyse der beste
henden Ländervorschriften erlaubt Aussa
gen hinsichtlich Regelungsinhalten, Rege
lungstechniken sowie der Regelungsdichte 
in den einzelnen Ländern. Die Ausgestal
tung und Umsetzung der Regelungen in 
der Praxis bleibt demgegenüber vollkom
men außer Betracht. Von dem festgestell
ten Regelungsstand können und dürfen 
auch keine Schlüsse auf die faktische Hand
habung in den einzelnen Bundesländern 
gezogen werden. 

Von einer unterschiedlichen Regelung 
kann nicht ohne weiteres auf eine unter
schiedliche Handhabung in der Praxis ge
schlossen werden und umgekehrt. 

Der Aussagewert ist somit in mehrfacher 
Hinsicht begrenzt: So läßt sich beispiels
weise nicht feststellen , ob, inwieweit und in 
welcher Weise ein Gebot der Zusammen
arbeit aller Sozialarbeiter in der Justiz Ein
fluß auf die Praxis dieser Zusammenarbeit 
ausübt. 

Gleichwohl ist ein Überblick über die 
rechtlichen Strukturen wichtig , da diese 
den Rahmen für die praktische Umsetzung 
bilden. Auch hat der Landesgesetzgeber 
die Möglichkeit, den Gestaltungsspielraum 
der Praxis durch konkrete Vorschriften in 
sehr ~ngen Grenzen zu halten. 

Die Untersuchung der einschlägigen Vor
schriften bildet somit den notwendigen, 
aber keineswegs hinreichenden ersten 

5 Vgl. zur Gewinnung des Materials BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) 
s. 22/23 

118 

Die folgenden Ergebnisse dürfen also 
nur unter den genannten Einschränkun
gen betrachtet werden. 

Da das Material aus einer Vielzahl ganz 
unterschiedlicher Vorschriften besteht - die 
Bandbreite reicht von der Regelung einer 
Einzelfrage (z. B. der statistischen Erfas
sung) bis hin zu umfassenden und generel 
len Vorschriften (z. B. Justizsozialarbei
tergesetzen) -, konzentriert sich das Inter
esse auf grundlegende Regelungen zu Or
ganisation, Aufgaben und Dienstbetrieb 
der einzelnen Dienste. Aus diesen Berei
chen sollen im folgenden einige Ergebnis
se zur Gerichts- und Bewährungshilfe dar
gestellt werden. 

B. Die landesrechtiichen Regelungen 

1. Kurzer Überblick über die gesetzli
che Entwicklung der Institute der 
Gerichts- und Bewährungshilfe 

Rechtliche Regelungen zu Bewährungs-
und Gerichtshilfe existieren erst seit circa 
40 Jahren. Die Entwicklung begann im 
Jahre 1953 mit der Aufnahme von Vor
schriften zur Bewährungshilfe in das Straf
gesetzbuch und das Jugendgerichtsge
setz. Das dritte StrÄG vom 4.8.1953 (Art. 
5) beinhaltete eine Ermächtigung der 
Landesgesetzgeber, nähere Regelungen 
in einem Landesgesetz zu treffen. Die er
sten Länder (z. B. Berlin) erließen entspre
chende Bewährungshelfergesetze bereits 

6 Zu werteren Schritten vgl. SoHN, WERNER: Gerichtshi lfe , Be• 
währungshilfe und Führungsaufsicht. Eine Analyse empiri
scher Untersuchungen über die Sozialen Dienste in der Jusliz 
unter dem Gesichtspunkt von Koordination und Kooperation; 
in: JeHLE/SoHN (Hg.), a.a.O. (Fn. 4) 1994 und in: Soziale Arbeit 
1993, s. 316-325. 
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in den Jahren 1953/54. In der Folgezeit 
kam es zu einer ständigen Ausweitung der 
Bewährungshilfe bzw. ihrer Einsatzberei
che - sowohl in qualitativer als auch in 
quantitativer Hinsicht. Beschränkten sich 
die Aufgaben der Bewährungshilfe gemäß 
§ 24a StGB von 1953 zunächst nur auf die 
Bewährungsaufsicht, d. h. auf Kontrollauf
gaben, so erfolgte - als Folge der Beratun
gen der Großen Strafrechtskommission in 
den 60er Jahren - eine Verlagerung des 
Tätigkeitsschwerpunktes von der Kontrolle 
hin zur Hilfe. Das erste StrRG im Jahre 
1969 erweiterte die Möglichkeiten der Straf
aussetzung zur Bewährung und der be
dingten Strafentlassung in erheblichem 
Umfang, was ein starkes und stetiges An
wachsen der Probandenzahlen bewirkte 
und damit einen enormen Ausbau der Be
währungshilfe - zum heute größten Ar
beitsfeld der Sozialen Dienste in der Justiz 
- nach sich zog. 

Das Institut der Gerichtshilfe erhielt erst
mals 1975 eine gesetzliche Grundlage -
durch Einfügen in die StPO (durch Art. 21 
Nr. 135 EGStGB), obgleich eine informelle 
Praxis der Gerichtshilfe bereits seit Beginn 
der 20er Jahre existierte7

• 

wurde von etlichen Ländern die Zusam
menfassung der einzelnen Dienste zu „dem" 
Sozialdiensr der Justiz diskutiert und erwo
gen8. Das Saarland erließ 1976 als erstes 
Land ein die Institute der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe sowie der Führungsaufsicht 
zu einem Dienst zusammenfassendes Ge
setz. 

In den folgenden Jahren setzte sich die
ser Trend zur Regelung mehrerer Sozialer 
Dienste in einer gemeinsamen Vorschrift 
fort . Etliche Länder ersetzten die „alten" 
Einzelregelungen durch übergreifende Re
gelungen9. 

Die neuen Länder begannen in den 90er 
Jahren, Vorschriften zu den Instituten der 
Gerichts- und Bewährungshilfe zu erlas
sen, allerdings existieren dort bisher ledig
lich einige wenige Vorschriften 10

, insbe
sondere grundlegende Regelungen zur 
Organisation fehlen noch. 

II. Die aktuellen gesetzlichen 
Grundlagen 

1. Bewährungshilfe 

Entsprechend den Vorgaben des Die aktuelle bundesgesetzliche Rege-
EGStGB erließen die ersten Länder Mitte lung der Bewährungshilfe findet sich in§ 56 
der 70er Jahre Gerichtshelfer-Dienstord- d StGB11

• In dieser Vorschrift hat sich der 
nungen. In den 80er Jahren wurden neue 
Aufgabenfelder erprobt und - teilweise -
gesetzlich fixiert. In erster Linie handelt es 
sich hierbei um die Bereiche des Täter
Opfer-Ausgleichs, der Haftentscheidungs
hilfe sowie der gemeinnützigen Arbeit. 

Seit der Einführung von Gerichtshilfe 
und Führungsaufsicht Mitte der 70er Jahre 

7 Vgl. näher zur Entwicklung BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) S. 49 

BewHi 

a S. dazu u. a. GRoß : Die Einführung eines Sozialen Dienstes 
der Justiz, in: BewHi 1977, S. 7 ff; E1cHMüLLEA/l<uTSCHBACH: 
Überlegungen zum Entwurf eines Gesetzes über den Sozia
len Dienst der Justiz, in: BewHi 1977, S. 26 ff; AvASS/ KOHNEL 
u. a.: Überlegungen zur Einrichtung eines Sozialen Dienstes 
in der Justiz, in: BewHi 1977, S. 36 ff 

9 Diese Vorschriften sind dem saarländischen Gesetz von 1976 
insoweit nicht verg leichbar, als sich die Gemeinsamkei1 nur 
auf die übergrertende Regelungstechnik, nicht aber auf die 
Inhalte erstreckt; vgl. dazu näher unter C III. 

1 o Vgl. zum aktuellen Stand 1993/94 im Anhang zu &oc< 1994, 
a.a.O. (Fn. 4) 

11 Für die Jugendbewährungshilfe existieren entsprechende 
Vorgaben in §§ 24, 25 JGG. 
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Bundesgesetzgeber auf die Fixierung der Die Bestimmungen zur Bewährungshilfe 
wesentlichen Aufgaben des Bewährungs- lassen sich von ihren Regelungsinhalten 
helfers sowie auf dessen Kooperation mit her in drei verschiedene Gruppen untertei
dem Gericht beschränkt. Demzufolge ha- len: Das Gros der Vorschriften beschäftigt 
ben die Landesge- Abb. 1: Die Vorschriften der Länder zu Organisation, sich mit grundlegen-
setzgeber neben den Aufgaben und Geschäftsgang der Bewährungshltte den Fragen der Orga-
bereits erwähnten Rege- nisation, der Aufga-
Landesgesetzen er- 1ung•Rechts oatumder ben sowie des Ge-
gänzend eine Vielzahl 1;8nd arl"" natur VOl'9Chritt Fundst•11•• schäftsgangs, diese 
von Verwaltungsvor- Bw ü G 13.12.1 919 GBI s. 550 mit Abstand wichtig-
schritten erlassen . BY g ~~k. ~;:::;::! ~~B~u;_1i~6~ 303 sten Regelungen sind 
Spezielle Bewäh- BE o AV 02.1 2.19a5 ABI 1987, s. 33 in nebenstehender 
rungshelfergesetze HB sp G 13·05·1954 GVBI s. 285 Abbildung 1 darge-
existieren heute noch HH stellt. 
in Berlin, Niedersach- HE g ~dEr1. : :~ :;: J~:11 ~s48s;i 
sen, Nordrhein-West- NI sp G 2s.10.1951 GVBI s. 31s 
falen, Rheinland-Pfalz sspp AAvv 04.os.1 981 Nds. Apfl. s. 142 

23.01.1984 Nds. Rpfl. S. 29 
und Schleswig-Hol- Nw sp G 02.02.196s GVBI NW s. 26 
stein.DasNebenein- sspp AGv os.11 .1993 JMB1Nws.2ss 

RP 11.07.1956 GVBI S. 86 
ander dieser alten - o w 23_04_1991 JBI s. 15 
ausden50erund60er SL g ~v : :~~:;:~: !~1~_~6 
Jahren stammenden ü w 01 .10.1976 
-Vorschriften und den SH Sp G o1.01 .1 9s5 GvB1. s. 4 

Sp AV 01 .05.1982 SchlHAS. 87 
Ausführungsbestim-

BB Ü mungen neueren Da- MV 
tums führt zu Proble- sN o 
men bei der Darstel
lung der Rechtslage, 

ST 
TH Ü 

AV 07.07.1992 JMBI S. 92 

vorl. AO 10.09.1991 

w 11 .10.1993 JMBI S. 249 

da ein Zusammen- • Fundsteilennachweise ohne Jahresangabe beziehen 
sich auf das Jahr des Erlasses der Vorschrift 

hang zwischen diesen „ Spezialregelung (Sp), Teil e. übergre~enden Vorschr. (Ü) 
Regelungen häufig .__ _____________ ___, 

Daneben existieren 
Vorschriften zu Ein
zelfragen der haupt
amtlichen Bewäh
rungshilfe (z. B. zur 
Verwaltung der Gel
der der Betreuten 12 

sowie ausschließlich 
zur ehrenamtl ichen 
Bewährungshilfe 13

, 

diese sollen hier au
ßer Betracht bleiben. 

2. Gerichtshilfe 

Bei den beiden 
schwierig herzustellen ist. Diese Vorschrif- grundlegenden bundesgesetzlichen Be
ten, die jeweils die Bedingungen ihrer stimmungen in §§ 160 Abs. 3 S. 2 und 463 
Entstehungszeitwiderspiegeln, stehen mei- d StPO handelt es sich lediglich um Kann
stens unverbunden nebeneinander. Bestimmungen, so daß das Einschalten 

In der Mehrzahl der Länder bilden die 
Vorschriften zur Bewährungshilfe nur ei
nen Teil einer übergreifenden Verwaltungs
vorschrift, lediglich die Länder Niedersach
sen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig
Holstein behandeln dieses Thema in ei
genständigen Regelungen. 

120 

der Gerichtshilfe im Ermessen der auftrag
gebenden Stelle liegt. Daneben findet sich 
eine zweite Bundesvorschrift in Art. 294 
EGStGB. Der Bundesgesetzgeber normiert 
demnach nur die Existenz der Gerichtshil-

12 S. dazu näher BLOCK 1993, a.a.0. (Fn. 1) S. 112 
13 S. dazu BLocK 1993, a.a.0. (Fn. 1) S. 113 sowie ausführlich 

s. 158-162 

2/94 BewHi 
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fe als solche, verzichtet aber auf nähere 3. Zusammenfassung 
Regelungen zu Organisation und Aufga
benbereichen. Festzuhalfen bleibt, daß die Länder eine 

Vielzahl unterschiedlicher Vorschriften zu 
Vorschriften zu die

sen Fragen haben die 
Länder erlassen, ei
nen Überblick darüber 

Abb. 2: Die Vorschriften der Länder zu Organisation, 
Aufgaben und Geschäftsgang der Gerichtshitte 

gibt nebenstehende 
Abbildung 2. BW Ü 

ü 
BY Ü 

Die Bestimmungen BE ü 
der neuen Länder be- ~~ ~P 

inhalten bislang zum HE ü 
Teil nur Teilbereiche NI ~P 

(z. B. in Brandenburg) NW sp 
oder h aben vorläufi- RP g 
gen Charakter (z. B. Sp 

in Sachsen) . Wie bei SL g 
den Vorschriften zur SH sp 

G 13.12.1979 
AV 22.06.1 981 
Bek. 31.07.1986 
AV 02.12.1986 
AV 13.12.1 974 
AV 23.12.1974 
G 25.09.1990 
RdErl. 06.05.1993 
AV 24.05.1976 
AV 08.03.1979 
W 23.04.1991 
AV 07.02.1975 
RdSchr 06.01.1989 
G 06.07.1 976 
W 01 .10.1976 
AV 17.07.1980 

GBI S. 550 
Die Justiz s. 303 
JMBI S. 162 
ABI 1987, S. 33 

HmbJVBI S. 175 
GVBI I S. 564 
~MBI S. 489 
Nds. Rpfl. S. 127 
JMBI NWS. 85 
JBI S. 75 
JBI S. 29 
JBI S. 19 
ABIS. 756 

SchlHA S. 155 

Bewährungshilfe bil- BB o AV 07.07.1992 JMBI S. 92 
den auch die Rege- MV 

lungen zur Gerichts- ~~ 0 110rl.AnO 10.09.1991 

den Instituten der Ge-
richts- und Bewäh
rungshilfe hervorge
bracht haben. Im Ver
laufe der letzten 40 
Jahre ist die Entwick
lung in diesen Berei
chen nie zum Still
stand gekommen - im 
Gegenteil , auch die 
aktuelle Situation wird 
von Reformüberle
gungen bestimmt, die 
Länder bringen stän
dig neue Regelungen 
bzw. Änderungen 
oder Ergänzungen 
hervor 16 . 

hilfe in aller Regel nur TH ü w 11 .10.1993 JMBI s. 249 Bevor im folgenden 
einen Teil einer über- • Fundstellennachweise ohne Jahresangabe beziehen einige Ergebnisse zu 
greifenden Verwal - sichaufdasJahr desErtassesderVorschrlft den wesentl ichen Re-

„ Spezialregelung (Sp), Teile. übergrettenden Vorschr. (Ü) G 
tungsvorschrift , nur~--------------~ gelungen der e-
die Länder Bremen 14, Niedersachsen, Nord- richts- und Bewährungshilfe referiert wer
rhein-Westfalen und Schleswig-Holstein den, soll zunächst ein Blick auf Grundfra
haben Spezialregelungen erlassen. Ne- gen der Regelungen geworfen werden. 
ben den in Abbildung 2 aufgeführten, grund-
legenden Bestimmungen werden die neu-
en Aufgabenfelder der gemeinnützigen Ar
beit, der Haftentscheidungshilfe sowie des 
Täter-Opfer-Ausgleichs in eigenen Vor
schriften behandelt15

. 

14 In Bremen orientiert sich die Praxis allerdings an dem .,Ar
bettsentwurf eines Gesetzes über die Sozialen Dienste der 
Justiz im Lande Bremen"; abgedruckt in: Der Senator für 
Justiz und Verfassung der Freien Hansestadt Bremen (Hg.): 
Praktische Kriminalpolttik, Bremen 1991 S. 228-234 

15 Vgl. unten Abb. 4 

BewHi 

C. Grundfragen der Regelung 

Wie oben bereits angedeutet, werden 
die Institute der Gerichts- und Bewährungs
hilfe von den Ländern höchst unterschied
lich geregelt: Es besteht ein Nebeneinan-

16 Beispielsweise veröffentlichten die Länder im Jahr 1993 zu 
den Sozialen Diensten insgesamt 17 Änderungen und 
Neufassungen; vgl. dazu näher BLOCK 1994, a.a.O. (Fn. 4) 

2/94 121 
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der von alten und neuen Vorschriften , von hoch. Daneben werden Einzelfragen (z. B. 
grundlegenden Bestimmungen und Rege- der Statistik) in speziellen Vorschriften be
lungen von Einzelfragen, von groben Skiz- handelt; in diesen Fällen ist ein Vergleich 
zierungen und detaillierten Darlegungen 17. der Regelungen naturgemäß sehr schwie-

.------------------, rig . 1 nsofern be-
Die Rechtsnatur der Abb. 3: Übergreife_nde Vorschriften der Länder -Justiz- schränkt sich die Ana-

soz,alarbeitergesetze sowie generelle Regelungen 
Vorschriften ist ver- über Aufgaben, Organisation und Dienstbetrieb lyse der landes-
schieden, es handelt sozialer DienSte in der Justiz · rechtlichen Vorschrif-
sich zu einem großen ten auf die Grundfra-
Teil um Verwaltungs- Rechts-~-a~~~ 
vorschritten, Rundver- Land natur Schrift Fundstelle* 
fügungen und -erlas-
se, seltener finden sich Bw 
auch Gesetze und BY 
Rechtsverordnungen . BE 

G 
AV 
Bek 
AV 

13.12.79 GBI S. 550 
22.06.81 Die Justiz S. 303 
31 .07.86 JMBI S. 162 
01 .1 2.86 ABI 1987, S. 33 

Dieselbe Materie wird ~~ AV 23_12_74 Hmb.JVBI s. 175 
also von den Ländern HE G 25.09.oo GVBL I s . 564 

in unterschiedlichem NI RdErl 06.05.93 JMBI s. 489 

Umfang und in unter- NW 
schiedlicher Intensität RP w AV 
geregelt18

. SL G 
w 

SH 
Gemeinsamkeiten 

23.04.91 JBI S. 75 
07.02.75 JBI. S. 29 
06.07 .76 ABI S. 756 
01.10.76 -

Regelungs
bereiche 

Gh Bh Fa Vz 
gen. 

II. Regelungs
umfang 

Die Frage des Re
gelungsumfangs 
stellt sich in zwei Rich
tungen : zum einen, 
ob überhaupt gere
gelt wird oder nicht, 
zum anderen, in wel
cher Intensität. 

und Unterschiede sol- ~~ Av 07·07·92 JMBI s. 92 Seide Aspekte hän-
len im folgenden an- SN vorl.AC 10.09.91 gen zusammen, denn 
hand der Grundfragen sTHr w es zeigt sich, daß die-

11 .10.93 JMBI S. 249 
der Regelungsinhalte, jenigen Länder, die 
des Regelungsum- • Fundstellennachweise ohne Jahresangaben bedeutend wen iger 

beziehen sich auf das Jahr des Erlasses der 
fanges sowie der Re-~--------------~ Vorschriften erlas-
gelungstechniken aufgezeigt werden . sen, auch sehr viel kürzer und knapper 

1. Regelungsinhalte 

Geregelt werden in erster Linie Grund
fragen der Organisation und des Geschäfts
ganges, daneben auch die Aufgaben der 
einzelnen Dienste. In diesen Bereichen ist 
die Ve~gleichbarkeit der Regelungen recht 

17 Vgl. näher zum UntersuchungsgegenstandBLOCK 1993, a.a.0. 
(Fn. 1) S. 23 

18 Was dennoch nicht automatisch auch eine unterschiedliche 
praktische Ausgestaltung zur Folge haben muß. vgl. dazu 
berei1s oben A. 
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regeln als die anderen Länder. So existie
ren beispielsweise in Bremen, Hamburg 
und Hessen weniger und deutlich kürzer 
gehaltene Vorschriften als in den übrigen 
alten Ländern19

• 

III. Regelungstechnik 

Es lassen sich zunächst zwei unterschied
liche Regelungstechniken unterscheiden: 

19 Die neuen Länder können bei der Behandlung dieser Aspek
te noch nicht einbezogen werden, da sie mit der Regelung 
dieser Materie erst beginnen, 
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Die Länder Niedersachsen, Nordrhein- zusammenfassen, diese jedoch inhaltlich 
Westfalen und Schleswig-Holstein regeln innerhalb der Bestimmung getrennt erör
jeden Sozialdienst in einer eigenständigen tern, zum anderen bestehen Regelungen , 
Vorschrift. Demgegenüber fassen insbe- bei denen Inhalt und Form identisch sind, 
sondere die Länder .-----------------. d. h. die übergreifen-

Abb. 4: Unterschiede der gemeinsamen Dienststellen 
Baden-Württemberg, in BE und sL de Regelungsart be-
Bayern, Berlin, Rhein- Berlin Saarland inhaltet zugleich auch 
land-Pfalz und Saar- die organisatorische 
land mehrere Dienste Beteiligte soziale 

Dienste 
in einer Vorschrift zu-
sammen und schaf- Anbindung 

an die Justiz 
fen somit übergreifen
de Bestimmungen . 
Abbildung 3 verdeut
licht graphisch - ins
besondere bezogen 
auf die Institute der 
Gerichts- und Bewäh
rungshilfe -, welche 
Sozialen Dienste in 
den einzelnen Län
dern zusammenge
faßt werden. 

Leiter der 
Dienststelle 

Dienstaufsicht 
- über Dienststelle 
- über Angehörige 

des Geschäfts
bereichs 

Organisation 
der Stelle 

gen; 

Gh, Bewh 
Sozialtherapeut. 
Beratungsdienst 

Gh, Bewh,FA 

bes. Dienststelle im Landgericht Saar
Bereich der Senats- brücken 
verwaltung für 
Justiz und Bundes
angelegenheiten 
kann Sozialarbeiter soll vornehm!. ein 
sein (Fach- in Strafsachen erf. 
bereichsleiter) Richter sein 

Präs. d. Landger. 
Leiter d. Dienstst. Präs. d, Landger. 
(z, T. übertragbar v. Leiter d. Dienst
auf Fachber.-Leiter stelle unterstützt 
starke Strukturie- Leiter der Dienst
rung in Gruppen-, stelle v. Gruppen
Fachbereichsleiter, leiter unterstützt, 
Leiter der Dienst- keine bes. organi-
stelle; Bildung von sator. Regelun-

Dienstgruppen; Bewh nehmen die 
Hierarchie einers., Aufgaben der 
Bildung von Kollek- Gh wahr 
tiven andererseits 

Bislang zeichnet 
sich auch in den neu
en Ländern der Trend 
ab, die beiden Institu

Aufgabenverteilung Aufgabenkataloge f. Keine besonderen 
Gruppen-, Fachbe- Regelungen, aus-
reichs- u. Dienst- führliches, aber 

all-

Zusammenfassung 
mehrerer Dienste im 
Sinne einer Dienst
stelle. Solche gemein
samen Dienststellen 
für Gerichts- und Be
währungshelfer exi
stieren bisher lediglich 
in Berlin und im Saar
land20, während sich 
die überwiegende 
Zahl der alten Länder 
- Baden-Württem 
berg, Bayern, Ham
burg, Hessen, Rhein
land-Pfalz - für die 
erstgenannte Rege
lungsalternative ent
schieden hat. Einige 
dieser Länder stellen 

te in einer Vorschrift stellenleiter gemein gehatte- bereits im Titel ihrer 
zu behandeln. Aller-.__ _____________ __, Vorschrift (z. B. in 

dings - darauf wurde bereits oben hinge- Bayern: ,, Bewährungshilfe, Führungs
wiesen - stehen dort viele grundlegende aufsieht, Gerichtshilfe") klar, daß eine Zu
Regelungen, insbesondere zur Organisati- sammenfassung im Sinne eines Sozial
on, noch aus. dienstes nicht beabsichtigt ist. Bei diesem 

Festzuhalten bleibt zunächst, daß in der 
Mehrzahl der Länder die grundlegenden 
Fragen der einzelnen Dienste übergrei
fend innerhalb einer Vorschrift geregelt 
werden. Die Vorschriften dieses Regelungs
modus lassen sich aber in einem zweiten 
Schritt weiter differenzieren: Zum einen 
existieren Regelungen, die zwar die ge-

Regelungsmodus werden die einzelnen 
Dienste vollkommen getrennt abgehan
delt, gemeinsame, d. h. mehrere Dienste 
betreffende, Bestimmungen sind selten . 
Es handelt sich somit nur um „unechte" 
(weil nur formal) übergreifende Vorschrif
ten, die inhaltlich der Einzelregelungstech
nik der Länder Niedersachsen, Nordrhein-

nannten Dienste formal in einer Vorschrift 20 In Bremen im Entwurf, s, dazu bereits oben Fn, 14 
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Westfalen und Schleswig-Holstein viel nä
her stehen als den „echten" gemeinsamen 
Regelungen in Berlin und im Saarland mit 
ihren organisatorischen Besonderheiten21

. 

Im Vorgriff auf die unter Punkt D darzu
stellenden Einzelergebnisse soll an dieser 
Stelle bereits ein vergleichender Blick auf 
die gemeinsamen Dienststellen in Berlin 
und im Saarland geworfen werden. Ob
gleich diese beiden Länder gemeinsame 
Dienststellen errrichtet haben, stellt diese 
Tatsache zugleich nahezu die einzige Ge
meinsamkeit beider Stellen dar. 

Ansonsten sind die Unterschiede recht 
groß, diese betreffen u. a. die Anbindung 
an die Justiz, die beteiligten Sozialdienste, 
die Leitung und Besetzung der Dienststel
len, die Verteilung der Aufgaben und Be
fugnisse sowie das Maß an Struktur. Die 
Einzelheiten verdeutlicht die vorstehende 
Synopse in Abbildung 4. 

Festzuhalten bleibt somit zum Komplex 
.,Regelungstechnik'' folgendes: Es existie
ren zwei unterschiedliche Regelungsarten 
- getrennt oder übergreifend. Allerdings 
erlaubt die Regelungstechnik nicht den 
Schluß auf die inhaltliche Ausgestaltung: 
Eine übergreifende Vorschrift bedeutet nicht 
zugleich auch eine organisatorische Zu
sammenfassung mehrerer Sozialer Dien
ste. Obgleich der Regelungstrend in Rich
tung übergreifende Vorschriften22 geht, 
stellt die Einrichtung eines gemeinsamen 
Sozialdienstes bislang eine Ausnahme dar. 

21 Vgl. dazu ausführlich BLOCK 1993, a.a.O. (Fn.1) S. 36-42 
22 Vgl. dazu in Abb. 3 die Vorschriften der neuen Länder 
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D. Ergebnisse zu Organisation und 
Aufgaben der Institute der Ge
richts- und Bewährungshilfe 

1. Gerichtshilfe 

1. Grundsätzliche Fragen 
der Organisation23 

Die bundesgesetzl iche Grundnorm des 
Art. 294 EGStGB schreibt die Einrichtung 
der Gerichtshilfe im Bereich der Landesju
stizverwaltungen nicht zwingend vor, son
dern gewährt den Ländern einen weiten 
Gestaltungsspielraum. Dennoch ist die 
Gerichtshilfe heute in allen Ländern bei 
den Justizverwaltungen angesiedelt, ledig
lich das Land Berlin hatte in den Jahren 
1975-1977 von der in Art. 294 Satz 2 
EGStGB vorgesehenen Möglichkeit - der 
Zuordnung der Gerichtshilfe zu dem Be
reich der Sozialverwaltung - Gebrauch ge
macht. 

In der Regel ist die Gerichtshilfe bei den 
Staatsanwaltschaften eingerichtet und un
tersteht der Dienstaufsicht des leitenden 
Oberstaatsanwaltes24

. Demgegenüber ist 
die Gerichtshilfe in Hamburg beim Justiz
amt angesiedelt, in Bremen dem Landge
richt zugeordnet25

• 

In den Ländern Berl in und Saarland, die 
- wie bereits oben erwähnt - gemeinsame 
Dienststellen geschaffen haben, bestehen 
ebenfalls abweichende Anbindungen an 
die Justiz: Während die Dienststelle „Sozial
dienst der Justiz" im Saarland beim Landge
richt Saarbrücken eingerichtet ist, gehört 

23 S. dazu näher BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) S. 54 ff 
24 Zu den Einzelhetten vgl. BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) S. 57-60 
25 In Bremen und im Saarland obliegt jeweils dem Präsidenten 

des Landgerichts die Wahrnehmung der Dienstaufsicht. 

2/94 BewHi 



f idiMii#•iiiSluRGAN1sAnoN DER SoziALEN DIENSTE UND BERUFLICHE STANDARDS 1 

Petra Block: Rechtliche Strukturen der Bewährungs- und Gerichtshilfe 

die Berliner Dienststelle zum Bereich der 2. Aufgaben29 

Senatsverwaltung für Justiz und Bundes-
angelegenheiten26. 2.1 . Die „klassischen" Aufgabenfelder 

Die Vorschriften vieler Länder27 beinhal
ten die Möglichkeit der Heranziehung von 
Mitarbeitern zur Unterstützung des Dienst
aufsichtführenden bzw. der Aufgaben
übertragung. Allerdings ist die Übertra
gung dieser Befugnisse - mit Ausnahme 
der Vorschriften in Berlin, Bremen und 
Niedersachsen28 - von den dienstaufsicht
führenden Juristen wiederum nur auf an
dere Juristen vorgesehen. 

Die Fachaufsicht findet in den landes
rechtlichen Regelungen kaum Erwähnung, 
denn letztere obliegt in der Regel den 
auftraggebenden Stellen. Diese sind aber 
bereits in den bundesgesetzlichen Vorga
ben genannt. 

In Rheinland-Pfalz und im Saarland neh
men die Bewährungshelfer des Sozial
dienstes die Aufgaben der Gerichtshilfe 
wahr, die rheinland-pfälzische Vorschrift 
sieht für diesen Fall eine dauernde Abord
nung der Bewährungshelfer an die Staats
anwaltschaft sowie ihre Unterstellung un
ter die Dienstaufsicht des leitenden Ober
staatsanwalts vor. 

26 Vgl. oben die Synopse Berlin - Saarland 
27 S. näher BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) S. 60 Tabelle 4 
28 Niedersachsen ist das einzige Land, das die Unters1ützung 

des die Dienstaufsicht führenden Juris1en durch einen 
Gerichtshetter ausdrücklich - wenn auch in einer Kann
Vorschrift - vorsieht: § 6 Abs. 2 .Der Leijende Obers1aa1s
anwalt soll die Übereins1immung zwischen fachgerechter 
Sozialarbeij und den Erfordernissen der forensischen Praxis 
sichers1ellen. Zu seiner Unters1ützung kann er einen Gerich1s
hetter heranziehen, ( ... )". 

BewHi 

Die Aufgabenbereiche der Gerichtshilfe 
werden in den §§ 160 Abs. 3 Satz 2, 463 d 
StPO nur sehr grob umrissen, so daß den 
Landesgesetzgebern bezüglich weiterer 
Einsatzmöglichkeiten ein weiter Gestal
tungsspielraum verbleibt. 

Demgemäß verwundert es nicht, daß im 
Gegensatz zu den knapp gehaltenen Vor
schriften der StPO die Regelungen der 
Länder sich den Aufgabenbereichen sehr 
ausführlich widmen. Es finden sich sowohl 
detaillierte Aufgabenkataloge als auch Auf
gabenbeschreibungen allgemeiner Natur. 
Diese Beschreibungen erfolgen zum einen 
,,inhaltlich", d. h. durch Darlegung insbe
sondere der grundsätzlichen Zielsetzung 
der Arbeit des Gerichtshelfers. So heißt es 
beispielsweise in der neuesten Vorschrift 
des Landes Hessen dazu: ,,Die Gerichts
hilfe soll zur Erforschung der Persönlich
keit der Täterin oder des Täters, ihres oder 
seines Umfelds, der Ursachen und Beweg
gründe für die Tat sowie der Aussichten 
und Ansatzpunkte für eine künftige straf
fr~ie Lebensführung der oder des Betroffe
nen beitragen ( ... )". Entsprechende Be
stimmungen existieren in den meisten Län
dern30. Zum anderen findet sich in den 
Vorschriften häufig auch eine „formale" 
Aufgabenbeschreibung, indem die Ein
schaltung der Gerichtshilfe bei bestimm
ten Delikts- und Tätergruppen besonders 
empfohlen wird. In diesen Fällen nennen 
die Länder den auftraggebenden Stellen 
konkrete Fälle und Bereiche, in denen die 

29 Vgl. ausführlich BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) S. 68 ff. 
30 Zu den Funds1ellen vgl. BLocK 1993, a.a.O. (Fn. 1) S. 70 
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Beauftragung der Gerichtshilfe besonders 
angezeigt ist, und konkretisieren so die 
.,dürftigen" bundesgesetzlichen Kann-Be
stimmungen. 

Allerdings beinhalten diese Regelungen 
kaum Festlegungen formaler oder inhaltli
cher Art bezüglich der Arbeitsweise des 
Gerichtshelfers. Die Bestimmungen ver

-A_b-b.-s-, v-o-rs-ch-rift_e_n-zu_w_e-tte-re_n_A_uf_ga_be_n_be_re-ic-h-en-d-er- zichten insbesondere 
Die Regelungen 

unterscheiden weiter 
Gerichtshitte auf Aussagen zu in

drei Einsatzbereiche Land gemeinnützige Arbeit 
Täter-Opfer- Haftent
Ausgleich scheid.-H 

haltlichen Aspekten 
der Sozialarbeit so-

der Gerichtshilfe: Der sw 
Einsatzbereich im Er
mittlungsverfahren (§ 
160 Abs. 3 Satz 2 
StPO), die Aufgaben 

BY 
BE 
HB 
HH 

VO v. 2.7.86, GBI• S. 291 
Bek. v. 18.11.86, JMBI S. 19C• 
VO v. 6.12.85, GVBI S. 2416 
VO v. 1.2.82, GBI S. 9 

wie zu Methoden
fragen. Auch im Rah
men der Regelungen 
zur Dienst- und Fach
aufsicht finden diese 
Fragen keine Erwäh
nung. 

VO v. 18.12.84, 
Hmb. GVBI S. 263 

Rundschr. 
V. 21 .6.88 
(-4000-) 

im Rahmen der dem HE vo v. 20.0.01 , Gv01 1 s. 290 
Urteil nachfolgenden NI vo v. 12.1.09, GVBI s. 293 RVv. 

30.10.87 
(4205-
306.40) 

Entscheidungen (§ 
463 d StPO) sowie die NW vo v. 6_7_84, GVBI s. 469 
Übertragung weiterer RP vo v. 6.6.88, Gv01 s. 110 2.2. Neue Aufgaben

felder Aufgaben, letztere ist sL vo v. 21.1.06, ABI s. 632 Av v. 
AV v. 5.2.87 (·4321-4-) 9.3.87 

in den meisten Län- (-4205-3-l 
dern an Zustim- SH vov. 12.2.93,Gv01s.129 Rvv. Erl.v. Etliche Länder ha-

26.7.91 , 4.12.90, 
mungserfordernisse schlHA schlHA ben seit Mitte der 80er 
geknüpft31

. Im Rah- s. 153 91 · s. 8 Jahre Vorschriften zu 
men der beiden 00 vov.4.3.92,Gv0111s06 Rvv. neuen Aufgabenfel-
.,klassischen" Aufga- ;~~:~ dem der Gerichtshil-
benfel der - Ermitt- 111.3-l fe erlassen. Hierbei 
lungs- und Vollstrek- MV vo v. 23·2·93· Gvsi s. 172 handelt es sich um SN 
kungsverfahren - be- ST vo v. 21 .9.93, GVBI s. 564 II die Bereiche des Tä-
schränken sich die TH vov. 19-1.93, GVBI s.146 ter-Opfer-Ausglei-
Länder in der Regel • Fundstenennachweise ohne Jahresangaben beziehen sich ches, der Haftent-
auf eine knappe Er- L_ _____________ _...J scheidungshilfe so-
läuterung der StPO-Vorgaben. wie um die gemeinnützige Arbeit. Die ne

Die zur Erledigung dieser Aufgaben er
forderlichen Tätigkeiten des Gerichtshelfers 
- Kontaktaufnahme und Gesprächsführung 
mit dem Probanden (und ggf. Dritten) auf 
der einen, Berichterstattung gegenüber der 
auftraggebenden Stelle auf der anderen 
Seite - werden in den landesrechtlichen 
Vorschriften ebenfalls behandelt. 

31 Vgl. näher & 00< 1993. a.a.0. (Fn. 1) S. 75 
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benstehend abgebildete Tabelle gibt einen 
Überblick über den Regelungsstand. 

So haben die neuen Länder bislang nur 
im Bereich der gemeinnützigen Arbeit den 
Regelungsstand der alten Länder bereits 
erreicht, da bis auf Sachsen mittlerweile 
alle neuen Länder Tilgungsverordnungen 
erlassen haben. Vorschriften zum Täter
Opfer-Ausgleich und zur Haftentschei
dungshilfe existieren demgegenüber nur in 
jeweils drei Bundesländern, was jedoch 

2/94 BewHi 



M41M#;i4ij/j:4iORGANISATION DER SOZIALEN DIENSTE UND BERUFLICHE STANDARDS 1 

Petra Block: Rechtliche Strukturen der Bewährungs- und Gerichtshilfe 

nichts darüber aussagt, ob und inwieweit 
die Gerichtshilfe diese Aufgaben auch in 
den übrigen Ländern wahrnimmt32

• 

Bei einer zusammenfassenden Betrach
tung dieser drei Aufgabenfelder bleibt fest
zuhalten, daß sich die Inhalte und Aufga
ben zunehmend von der auftrags- und 
damit weisungsabhängigen Ermittlungstä
tigkeit zur selbständig gestalteten Vermitt
lung von Hilfen (auch weitergehenden Hil
fen) an die Kl ientel hin verschieben. Damit 
bieten die neuen Aufgabenbereiche den 
Gerichtshelfern in zunehmendem Maße 
Chancen, selbständige und damit das Mo
ment der Sozialarbeit stärker betonende 
Hilfeleistungsfunktionen für die Probanden 
wahrzunehmen . 

II. Hauptamtliche Bewährungshilfe33 

1. Organisation 

1.1. Anbindung an die Justiz 

de Dienststelle „Sozialdienst der Justiz" 
jeweils dem Landgericht zugeordnet. 

Wie bereits oben (1) erwähnt, ist die 
gemeinsame Dienststelle in Berl in der Se
natsverwaltung für Justiz angegliedert36

. 

Entsprechend der Zuordnung zu den 
Landgerichten unterstehen die Bewäh
rungshelfer in den meisten Ländern der 
Dienstaufsicht des Präsidenten des Land
bzw. Bezirksgerichts. Berlin sieht als einzi
ges Land die mögliche Wahrnehmung der 
Dienstaufsicht über die Bediensteten der 
Dienststelle durch einen Sozialarbeiter -
nämlich den Leiter der Dienststelle - vor. 
Die Länder Baden-Württemberg und Saar
land sehen zur Unterstützung des 
Dienstaufsichtführenden die Beteiligung 
weiterer Personen vor, in beiden Fällen 
handelt es sich dabei jeweils um Juristen. 

1.2. Geschäftsführende 
Bewährungshelfer 

In der Mehrzahl der Ländervorschriften 
In Hamburg ist die Bewährungshilfe für existiert eine organisatorische Besonder

Erwachsene34 der Behörde für Arbeit, Ge- heit: Die Beauftragung eines Bewährungs
sundheit und Soziales zugeordnet. Alle helfers mit besonderen Aufgaben. Die Be
übrigen Länder haben die Bewährungshil- zeichnung dieser Position variiert von Land 
fe bei den Justizbehörden eingerichtet. Die zu Land, so finden sich in Baden-Württem
Dienststellen sind in der Regel bei den berg geschäftsführende, in Bayern feder
Landgerichten35 angesiedelt. Im Saarland führende Bewährungshelfer, in Niedersach
und in Rheinland-Pfalz ist die übergreifen- sen und Nordrhein-Westfalen Koordinato-

32 Vgl. bererts oben A. und ausführlich Block 1993. a.a.O. 
(Fn . 1) S. 89 ff. 

33 Die landesrechtlich ebenfalls geregelte ehrenamtliche Be
währungshilfe bleibt hier außer Betracht. vgl. aber dazu 
BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) s. 158-162 

34 Die Jugendbewährungshilfe fällt in den Zuständigkertsbereich 
der Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung. 

35 In den neuen Ländern bei den - diesen entsprechenden -
Bezirksgerichten. 
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ren sowie in Hessen und Rheinland-Pfalz 

36 Der Gesetzentwurf des Landes Bremen (s. o. Fn. 14) siedelt 
das zu schaffende Amt für Soziale Dienste ebenfalls beim 
Senator für Justiz und Verfassung an. Momentan existieren 
in Bremen zu dem Bereich der Bewährungshilfe keine - mrt 
Ausnahmen von Nebenvorschriften (vgl. dazu näher BLOCK 
1993, a.a.O. (Fn. 1) s. 115 und 26n - in Kraft befindlichen 
Regelungen. die Praxis orientiert sich an dem genannten 
Arbeitsentwurf. 
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Sprecher der Bewährungshelfer. Die Ber
liner Dienststelle beschäftigt Fachbereichs
und Gruppenleiter, die saarländische Ver
waltungsvorschrift erwähnt die Position des 
Gruppenleiters ebenfalls37. 

Die Aufgaben dieser Bewährungshelfer 
werden in den Vorschriften durch die Schaf
fung von Aufgabenkatalogen festgelegt. 
Hierbei stehen Fragen der Koordination (z. 
B. der Präsenz, der Zusammenarbeit und 
der Sprechstunden) und der Kooperation -
sowohl intern (z. B. Durchführung von 
Dienstbesprechungen , Aufsicht über 
Schreib- und Bürokräfte, Ausbildung von 
Praktikanten etc.) als auch auf Außen
kontakte mit anderen Einrichtungen und 
Behörden bezogen (u. a. Herstellung und 
Förderung von Kontakten zu dritten Stel
len) - sowie Aspekte der Organisation (z. B. 
Mitarbeit bei der Geschäftsverteilung, Re
gelung des Geschäftsablaufs) im Vor
dergrund. 

Gleichwohl sind sowohl die Art und Qua
lität der übertragenen Aufgaben als auch 
die Art und Dauer der Benennung von Land 
zu Land unterschiedlich ausgestaltet. Wäh
rend beispielsweise die hessische Vor
schrift:38 eindeutig herausstellt, daß die Spre
cher weder Dienst- noch Fachaufsichts
befugnisse ausüben und somit auch nicht 
bei Beurteilungen und Geschäftsprüfungen 

37 Vgl. dazu näher BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) s. 119-123; 
Sachsen hat der derzeitigen Übergangssituation in den neu
en Ländern durch die Einführung sogenannter .anleitender 
Bewährungshetter" (aus Baden-Württemberg und Bayern) 
Rechnung getragen. Hierbei dürfte es sich allerdings nur um 
eine vorübergehende Erscheinung handeln (.Aufgabe und 
Ziel der Anleitung ist es, die Einarbeitung und Nach
qualifizierung der Bediensteten fachlich umfassend zu för• 
dem1 . Insoweit ist diese der Position des Koordinators in den 
alten Ländern nur bedingt vergleichbar und bleibt im folgen
den außer Betracht. 

38 Runder1aß vom 6. 5. 1993 in: JMBI 1993, S. 489; vgl. dazu 
näher Abb. 1 und BLOCK 1994, a.a.O. (Fn. 4) 
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mitwirken (1.3.8), ist der federführende Be
währungshelfer in Bayern befugt, die fach
liche Arbeit seiner Kollegen insbesondere 
anhand des Handlungskonzepts zu über
prüfen sowie den Bewährungshelfern und 
den Angehörigen der Dienststelle Weisun
gen zu erteilen und Aufgaben zu übertra
gen39. Ein Vergleich der genannten Aspek
te (z. B. Benennung des Sprechers auf Zeit 
oder unbefristet und Mitsprachebefugnisse 
aller Bewährungshelfer bei der Auswahl 
des Koordinators -Anhörung in Rheinland
Pfalz, Wahl durch Bewährungshelfer in 
Hessen - oder nicht) führt zu dem Ergeb
nis, daß die Sprecher der Bewährungshel
fer in Hessen und Rheinland-Pfalz am 
wenigsten die Rolle eines Vorgesetzten 
einnehmen, der Federführer in Bayern hin
gegen am stärksten. Die Koordinatoren in 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, 
der geschäftsführende Bewährungshelfer 
und der Gruppenleiter rangieren zwischen 
diesen beiden Erscheinungsformen. Fest
zuhalten bleibt aber, daß das Amt des 
Bewährungshelfers mit besonderen Auf
gaben einen ersten Ansatzpunkt zu einer 
hierarchischen Organisation innerhalb der 
Bewährungshilfe40 darstellt, da es in der 
Regel durch eine qualitativ erweiterte Auf
gabenpalette sowie eine damit verbunde
ne besoldungsrechtliche Höhergruppie
rung41 gekennzeichnet ist. 

39 Vgl. .Aufgaben und Befugnisse für federführende Bewäh
rungshetter" , zitiert in BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) S. 122/123 

40 Eine parallele Organisa1ionsform existiert auch im Strafvoll 
zug: Der Koordinator - so die Bezeichnung in Nordrhein
Westfalen - bzw. geschäftsführende Sozialarbeiter im Voll
zug (in Baden-Württemberg); vgl. dazu näher BLOCK 1993, 
a.a.O. (Fn. 1) S. 21 9-221 

41 Wohl nicht bei den auf Zeit gewählten Sprechern; vgl. zu 
dieser Frage auch GRÄBER, H.: Die Stellung des Bewährungs
hetters in Strafrechtspflege und Justizverwaltung, in: BewHi 
1982, s. 302 ff. (307/308) 
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2. Aufgaben 

2.1 . Aufgaben und Arbeitsweise des 
Bewährungshelfers 

Die Aufgaben und Tätigkeiten des Be
währungshelfers werden in den bundesge
setzl ichen Vorgaben in § 56 d Abs. 3 StGB 
und in § 24 Abs. 3 JGG mit wenigen Sätzen 
skizziert. Die Landesgesetzgeber be
schränken sich in diesem Bereich in der 
Regel auf eine Wiederholung dieses Rah
mens, ausführende oder gar weiterreichen
de Regelungen existieren so gut wie nicht42

. 

Vorschriften zu den Aufgaben der Bewäh
rungshilfe nehmen sowohl im Vergleich zu 
den anderen Sozialen Diensten (z. B. dem 
Aufgabenbereich der Gerichtshilfe) als auch 
verglichen mit dem Umfang der Vorschrif
ten zu Organisation und vor allem zum 
Geschäftsgang der Bewährungshilfe ei
nen sehr geringen Raum ein. So existiert 
beispielsweise nur in Niedersachsen eine 
ausführliche Sondervorschrift zu den in § 
56 d Abs. 3 Satz 3 StGB normierten 
Berichtspflichten des Bewährungshelfers43

• 

Auch die Arbeitsweise des Bewährungs
helfers - von den konkreten Tätigkeiten 
und Maßnahmen im Verlauf der Bewäh
rungszeit bis hin zu den anzuwendenden 
Methoden der Sozialarbeit - wird nur in vier 
landesrechtlichen Regelungen behandelt44, 
so thematisieren z. B. lediglich die Vor
schriften der Länder Berlin und Nordrhein
Westfalen die Möglichkeit sozialpädagogi
scher Gruppenarbeit im Rahmen der 
Bewährungsaufsicht. 

42 Vgl. zu diesen seltenen Ausnahmen BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 
1) S. 139/140 

43 ,.Anordnung über Berichtspflichten des Bewährungshelfers 
gegenüberdemGerichrvom 14. 7. 1981 in: Nds. Rpfl. 1981 , 
S. 189, zrtiert in BLocK 1993, a.a.O. (Fn. 1) S. 137 

44 Siehe dazu näher & OCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) S. 140-143 
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Auch die in der Literatur seit vielen Jah
ren diskutierten Fragen prozessualer Rech
te und Pflichten der Bewährungshelfer fin
den in den Vorschriften keinen Nieder
schlag45. 

2.2. Vorschriften zur Zusammenarbeit 

Wie in anderen Zweigen der Sozialarbeit 
in der Justiz sind auch im Bereich der 
Bewährungshilfe konkrete Vorschriften zur 
Zusammenarbeit selten. Zwar existieren 
Regelungen zur Kooperation - sowohl der 
Sozialarbeiter untereinander als auch mit 
Justiz- , Jugend-, Sozial- und sonstigen 
Behörden - in den Bewährungshelferge
setzen etlicher Länder, jedoch handelt es 
sich hierbei in der Regel um allgemein 
gehaltene Kooperationsgebote und -
appelle. Dieser Befund gilt auch für die 
übergreifenden Vorschriften , diese bein
halten keineswegs einen höheren Anteil an 
Vorschriften zur Zusammenarbeit als die 
Spezialregelungen der Länder Niedersach
sen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig
Holstein. 

Vorschriften zur Kooperation mit ande
ren Zweigen der Sozialarbeit in der Justiz 
finden sich zum Teil deshalb so selten, weil 
die Vorschriften (insbesondere die Bewäh
rungshelfergesetze) aus einer Zeit stam
men, in der die Institute der Gerichts- und 
Führungsaufsicht noch nicht existierten. 

3. Geschäftsgang: Umfang und Inhalte 

Fragen des Geschäftsgangs bzw. des 
Dienstbetriebes nehmen in den landes-

45 Vgl. näher BLOCK 1993, a.a.O. (Fn. 1) s. 143/1 44 
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